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(54) Kühl- und/oder Gefriergerät

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kühl- und/
oder Gefriergerät, insbesondere Weinschrank, mit einem
oder mehreren Ablageböden, wobei an dem Ablagebo-
den wenigstens ein Auflageteil fixiert ist, auf dem eine

am Randbereich des Ablagebodens befindliche Flasche
abstützbar ist oder auf dem eine auf dem Ablageboden
befindliche Flasche schräg lagerbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kühl-
und/oder Gefriergerät, insbesondere einen Weinschrank
mit einem oder mehreren Ablageböden.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, auf
den Ablageböden von Weinschränken Flachen in meh-
reren Lagen aufzubewahren. Figur 5 zeigt eine solche
Anordnung, bestehend aus einem Ablageboden in Form
eines Holzrostes und auf diesem in zwei Lagen aufge-
schichteten Weinflaschen.
[0003] Die untere Lage der Weinflaschen liegt auf dem
sich in Tiefenrichtung des Ablagebodens 10 erstrecken-
den Leisten 20. Die darüber befindliche Lage von Wein-
flaschen steht nicht in unmittelbarem Kontakt mit dem
Ablageboden, sondern liegt auf der unteren Lage der
Weinflaschen auf, wie die aus Figur 5 hervorgeht.
[0004] Aus Figur 5 ergibt sich des Weiteren, dass die
obere Lage nicht mit der gleichen Anzahl von Weinfla-
schen versehen werden kann wie die untere Lage, da
auf den randseitigen Flaschen F1 und F2 der unteren
Lage nur eine Flasche F3, F4 der oberen Lage abgestützt
werden kann.
[0005] Der Ablageboden des Kühl- bzw. Gefriergerä-
tes lässt sich somit nicht vollständig nutzen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kühl- bzw. Gefriergerät, insbesondere ei-
nen Weinschrank der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiterzubilden, dass dieser eine erhöhte Aufnah-
mekapazität für Flaschen oder sonstige Kühl- bzw. Ge-
friergüter aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Kühl- und/oder
Gefriergerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Danach ist vorgesehen, dass an dem Ablageboden we-
nigstens ein Auflageteil fixiert ist, auf dem eine am Rand-
bereich des Ablagebodens befindliche Flasche abstütz-
bar ist oder auf dem eine auf dem Ablageboden befind-
liche Flasche schräg lagerbar ist.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt somit der Ge-
danke zugrunde, wenigstens ein Auflageteil an dem Ab-
lageboden zu fixieren, das es ermöglicht, randseitig eine
Flasche auch in einer oberen Lage, d. h. nicht in der
untersten Lage zu positionieren. Das Auflageteil ermög-
licht es somit, dass auch die randseitigen Flaschen der
untersten Lage mit jeweils zwei Flaschen einer darüber
befindlichen Lage überdeckt werden können, da das Auf-
lageteil ein Herabfallen der randseitigen Flasche der obe-
ren Lage verhindert.
[0009] Das Auflageteil weist vorzugsweise wenigstens
eine Aufnahme zur Halterung der Flasche auf. Diese Auf-
nahme ist vorzugsweise gekrümmt ausgeführt, so dass
die Flasche sicher gelagert ist.
[0010] Das Auflageteil ist alternativ oder zusätzlich da-
zu nutzbar, eine auf dem Ablageboden befindliche Fla-
sche relativ zu der durch den Boden gebildeten Ebene
schräg zu stellen, d. h. einzelne Flaschen können mittels
des Auflageteils schräg auf dem Ablageboden gelagert
bzw. präsentiert werden.

[0011] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
der Begriff "Ablageboden" allgemein zu fassen ist und
jedes beliebige Auflageelement aufweist, auf dem Kühl-
bzw. Gefriergut und insbesondere Flaschen gelagert
werden können. Der Begriff "Ablageboden" umfasst
auch Roste, die somit keinen durchgehenden Bodenbe-
reich bilden, sondern einzelne Leisten oder dergleichen
aufweisen, auf denen das Kühl- bzw. Gefriergut und ins-
besondere die Flaschen gelagert werden.
[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung handelt es sich bei dem Ablageboden um einen
Rost und insbesondere um einen Holzrost. Dieser weist
vorzugsweise in Tiefenrichtung des Ablagebodens ver-
laufende Leisten auf, die an ihren beiden Endbereichen
mit quer verlaufenden Verbindungsstreben in Verbin-
dung stehen.
[0013] Das genannte Auflageteil kann fest oder lösbar
mit dem Ablageboden verbunden sein. Eine besonders
bevorzugte Ausgestaltung stellt es dar, wenn das Aufla-
geteil lösbar und insbesondere an unterschiedlichen Po-
sitionen mit dem Ablageboden verbunden werden kann.
[0014] Dadurch ist durch einen Nutzer flexibel einstell-
bar, an welcher Stelle das Auflageteil eingesetzt werden
soll oder ob es im Einzelfall überhaupt benötigt wird.
[0015] Das Auflageteil sowie der Ablageboden können
derart ausgebildet sein, dass das Auflageteil durch Form-
schluss an dem Ablageboden fixiert ist. Grundsätzlich
sind auch andere Fixierungsmöglichkeiten, beispielswei-
se ein Verkleben oder ein Verklemmen oder eine sons-
tige kraftschlüssige Fixierung des Auflageteils relativ
zum Ablageboden denkbar und von der Erfindung mitum-
fasst.
[0016] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Ablageboden wenigstens einen
Vorsprung aufweist, der in wenigstens eine Nut des Auf-
lageteils eingreift. Auch die umgekehrte Anordnung ist
denkbar, nämlich dass der Ablageboden wenigstens ei-
ne Nut aufweist, in die wenigstens ein Vorsprung des
Auflageteils eingreift. Denkbar ist es, dass der Vorsprung
und die Nut so ausgebildet sind, dass das Auflageteil
entlang des Ablagebodens verschieblich ist, so dass
durch einen Nutzer ohne Weiteres die gewünschte und
optimale Position des Auflageteils eingestellt werden
kann.
[0017] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Vorsprung und/oder die Nut an
zwei gegenüberliegenden Seiten des Auflageteils ange-
ordnet sind und dass das Auflageteil an diesen gegenü-
berliegenden Seiten mit dem Ablageboden in Verbin-
dung steht. Bevorzugt ist somit eine zweiseitige Fixierung
des Auflageteils am Ablageboden und vorzugsweise an
gegenüberliegenden Seiten des Auflageteils. So ist es
beispielsweise denkbar, dass das Auflageteil an zwei ge-
genüberliegenden Seiten Nuten oder Vorsprünge auf-
weist, die mit Vorsprüngen bzw. Nuten des Ablagebo-
dens in Eingriff stehen.
[0018] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der genannte Vor-
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sprung und die genannte Nut so ausgebildet sind, dass
die Nut durch eine Drehbewegung des Auflageteils rela-
tiv zum Ablageboden mit dem Vorsprung in Eingriff ge-
langt. So ist es beispielsweise denkbar, zum Zwecke der
Fixierung des Auflageteils am Ablageboden dieses im
Bereich des Ablagebodens zu positionieren und dann zu
drehen, so dass die Nut und der Vorsprung miteinander
in Eingriff stehen und das Auflageteil formschlüssig an
dem Ablageboden fixiert ist.
[0019] Der Vorsprung kann als Leiste ausgebildet sein
und besonders bevorzugt durch die Leisten oder derglei-
chen gebildet werden, die die Auflagefläche eines Ros-
tes, vorzugsweise eines Holzrostes bilden.
[0020] In diesem Fall ist es denkbar, dass das Aufla-
geteil formschlüssig mit den Leisten eines Rostes in Ver-
bindung steht, die seitens des Rostes ohnehin vorhan-
den sind, so dass keine zusätzlichen Fixierungselemente
für das Auflageteil benötigt werden.
[0021] Denkbar ist es, dass das Auflageteil wenigstens
eine Nut aufweist, in die die genannte Leiste des Rostes
zumindest teilweise aufgenommen ist, so dass das Auf-
lageteil formschlüssig an der Leiste und damit an dem
Ablageboden fixiert ist.
[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung erstreckt sich die als Vorsprung ausgeführte Strebe
des Rostes in Tiefenrichtung des Ablagebodens.
[0023] Sie kann sich parallel zur Seitenkante des Ab-
lagebodens und/oder über die gesamte Tiefe des Abla-
gebodens erstrecken.
[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung sind wenigstens zwei Auflageteile vorgesehen, die
jeweils in einem Randbereich des Ablagebodens ange-
ordnet sind.
[0025] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines zwei-
lagig beladenen Holzrostes mit angedeuteter
Montage des Auflageteils,

Figur 2: eine perspektivische Darstellung eines zwei-
lagig beladenen Rostes mit zwei montierten
Auflageteilen,

Figur 3: eine perspektivische Darstellung des zweila-
gig beladenen Rostes mit auf zwei Auflage-
teilen aufliegenden Flaschen,

Figur 4: eine perspektivische Darstellung eines zwei-
lagig und nur teilweise beladenen Rostes mit
einer schräg auf einem Auflageteil liegenden
Flasche und

Figur 5: eine perspektivische Ansicht eines zweilagig
beladenen Rostes gemäß dem Stand der
Technik.

[0026] Figur 1 zeigt mit dem Bezugszeichen 10 einen
Holzrost, der aus einer Mehrzahl von nebeneinander und
parallel angeordneten Leisten 20 besteht, die in ihren
beiden Endbereichen mit einer vorderen und mit einer
hinteren sich in Querrichtung erstreckenden Leiste 30
verbunden sind.
[0027] Wie dies aus Figur 1 hervorgeht, liegen auf den
Leisten 20 die Flaschen auf, wobei eine vordere Reihe
von Flaschen und eine hintere Reihe von Flaschen an-
geordnet ist, die in entgegengesetzte Richtungen ragen.
[0028] Auf der unteren Lage der Flaschen sind weitere
Flaschen angeordnet, die eine obere Lage von Flaschen
bilden, wobei jede der oben liegenden Flaschen sich auf
zwei Flaschen der unteren Lage abstützen. Auch die in
der oberen Lage befindlichen Flaschen sind zueinander
in entgegengesetzten Richtungen angeordnet.
[0029] Das Bezugszeichen 40 kennzeichnet ein Auf-
lageteil, das einen Fußabschnitt 41 und einen Auflage-
abschnitt 42 aufweist.
[0030] Beide Abschnitte sind durch einen Verbin-
dungsabschnitt 43 miteinander verbunden.
[0031] Wie dies aus Figur 1 hervorgeht, weist der
Fußabschnitt 41 des Auflageteils 40 an beiden gegenü-
berliegenden Seiten jeweils eine Nut 44 auf, wobei diese
Nut derart dimensioniert ist, dass die Leiste 20 in der Nut
44 aufgenommen werden kann.
[0032] Die auf beiden gegenüberliegenden Seiten des
Auflageteils 40 angeordneten Nuten 44 sind soweit von-
einander beabstandet, dass das Auflageteil wie aus Figur
2 ersichtlich in dem Bereich zwischen zwei Leisten 20
aufgenommen werden kann und in diesem Zustand mit
zwei benachbarten Leisten 20 formschlüssig in Verbin-
dung steht.
[0033] Das Verbinden bzw. das Einführen der Leisten
20 in die Nuten 44 erfolgt dadurch, dass das Auflageteil
40 zunächst wie in Figur 1 dargestellt so positioniert wird,
dass die Nuten 44 nicht parallel zu den Leisten 30 ver-
laufen und dann wie ebenfalls in Figur 1 durch einen Pfeil
angedeutet, durch eine Drehbewegung miteinander in
Eingriff gebracht werden bis die in Figur 2 dargestellte
Position erreicht ist.
[0034] Figur 2 zeigt die Anordnung gemäß Figur 1 mit
zwei formschlüssig fixierten Auflageteilen 40. Die Aufla-
geflächen 40 sind in ihrer fixierten Position derart aus-
gerichtet, dass sich die Längsachse des Auflageab-
schnittes 42 parallel zu den Leisten 20 erstreckt.
[0035] Wie dies aus Figur 1 und 2 hervorgeht, werden
die Auflageteile in dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel zwischen der äußersten und der dazu benach-
barten Leiste 20 angeordnet, d. h. randseitig am Abla-
geboden bzw. am Rost 10.
[0036] Diese Anordnung ermöglicht es, dass im Ver-
gleich zu der Anordnung gemäß Figur 5 beidseitig jeweils
eine weitere Flasche positioniert werden kann, die auf
dem Auflageteil aufliegt. Zu diesem Zweck weist das Auf-
lageteil eine konkav gekrümmte Auflage 42 auf, in der
die Flasche F5 bzw. F6 abgelegt werden kann, was dazu
führt, dass im Vergleich zu der Anordnung aus dem Stand
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der Technik gemäß Figur 5 zwei weitere Flaschen posi-
tioniert werden können und damit die Aufnahmekapazität
des Rostes 10 gesteigert werden kann.
[0037] Die Auflageteile weisen eine Höhe auf, die vor-
zugsweise der einer üblichen Weinflasche entspricht, so
dass die randseitig positionierten Flaschen F5 und F6
wenigstens annähernd in derselben Ebene liegen, wie
die benachbarten, auf der untersten Ebene aufliegenden
Flaschen.
[0038] Durch die formschlüssige Verbindung ist es
möglich, das Auflageteil von dem Rost zu entfernen bzw.
an unterschiedlichen Positionen anzuordnen.
[0039] Wie dies aus Figur 4 hervorgeht, kann das Auf-
lageteil auch dazu genutzt werden, eine Flasche F7
schräg zu positionieren bzw. zu präsentieren. In diesem
Fall wird die Weinflasche etc. so auf das Auflageteil 40
aufgesetzt, dass diese nicht horizontal, sondern wie aus
Figur 4 ersichtlich schräg liegt.
[0040] Das Auflageteil kann wie auch der Rost aus
Holz bestehen oder auch aus einem anderen Material.

Patentansprüche

1. Kühl- und/oder Gefriergerät, insbesondere Wein-
schrank, mit einem oder mehreren Ablageböden,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ablagebo-
den wenigstens ein Auflageteil fixiert ist, auf dem
eine am Randbereich des Ablagebodens befindliche
Flasche abstützbar ist oder auf dem eine auf dem
Ablageboden befindliche Flasche schräg lagerbar
ist.

2. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auflageteil fest
oder lösbar mit dem Ablageboden verbunden ist.

3. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Auflageteil
sowie der Ablageboden derart ausgebildet sind,
dass das Auflageteil durch Formschluss an dem Ab-
lageboden fixiert ist.

4. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ablageboden wenigstens einen Vorsprung
aufweist, der in wenigstens eine Nut des Auflageteils
eingreift oder umgekehrt der Ablageboden wenigs-
tens eine Nut aufweist, in die wenigstens einen Vor-
sprung des Auflageteils eingreift.

5. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung
und/oder die Nut an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten des Auflageteils angeordnet sind und dass das
Auflageteil an diesen gegenüberliegenden Seiten
mit dem Ablageboden in Verbindung steht.

6. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung
und die Nut derart ausgebildet sind, dass die Nut
durch eine Drehbewegung des Auflageteils mit dem
Vorsprung in Eingriff gelangt.

7. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Vorsprung als Leiste ausgebildet ist, wobei vorzugs-
weise vorgesehen ist, dass sich die wenigstens eine
Leiste in Tiefenrichtung des Ablagebodens er-
streckt.

8. Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die wenigstens
eine Leiste parallel zur Seitenkante des Ablagebo-
dens und/oder über die gesamte Tiefe des Ablage-
bodens erstreckt.

9. Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens zwei Auflageteile vorgesehen sind, die je-
weils in einem Randbereich des Ablagebodens an-
geordnet sind.

10. Ablageboden eines Kühl- und/oder Gefriergerätes,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ablageboden
gemäß dem kennzeichnenden Teil eines der An-
sprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.
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